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Satzung zur Änderung der Grundordnung der Universität Bielefeld vom 15. Januar 2016  
 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – 
HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Universität Bielefeld die folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Grundordnung der Universität Bielefeld vom 1. September 2015 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtli-
che Bekanntmachungen – Jg. 44 Nr. 15 S. 378) wird wie folgt geändert:  
 
§ 22 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 22 
Beauftragte für die studentischen Hilfskräfte 

 
(1) Die Universität setzt gemäß § 46a HG 
a) in jeder Fakultät eine beauftragte Person ein, die für die Belange der studentischen Hilfskräfte der jeweiligen Fakultät 
zuständig ist, sowie 
b) eine weitere Person, die für die Belange der studentischen Hilfskräfte zuständig ist, die nicht einer Fakultät zugeordnet 
sind. 
Die Personen nach Satz 1 bilden den SHK-Rat. 
 
(2) Die Studierenden der Universität wählen im Wege der Urwahl den SHK-Rat nach Absatz 1. Für die Mitglieder nach 
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a) sind alle Studierenden, die in der jeweiligen Fakultät wahlberechtigt sind, und für die Mit-
glieder nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b) alle wahlberechtigten Studierenden der Universität wahlberechtigt. Für jedes 
Mitglied wird eine persönliche Stellvertretung gewählt. Die Wahl wird gemeinsam mit den Wahlen zum Senat und zu den 
Fakultätskonferenzen durchgeführt. Das Nähere regelt die Wahlordnung. 
 
(3) Den beauftragten Personen steht das Beanstandungsrecht nach § 46a HG für ihren jeweiligen Bereich zu. Das Beans-
tandungsrecht soll nur im Benehmen mit der Mehrheit der Mitglieder des SHK-Rates ausgeübt werden. 
 
(4) Den beauftragten Personen soll in der Regel eine Freistellung im Umfang von fünf Stunden pro Woche auf Antrag 
gewährt werden.“ 

 
Artikel II 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Sentas der Universität Bielefeld vom 9. Dezember 2015. 
 
Bielefeld, den 15. Januar 2016  
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 
 
 




